
Willkommen auf dem Gelände „Reifinger See“, einem öffentlichen Badeplatz mit Erholungsmöglichkeiten in der „freien Natur“ 
gem. Art. 141 Abs. 3 der Bayerischen Verfassung.  
 
Das Baden und die Nutzung des Geländes sind in den Grenzen des wasserrechtlichen  Gemeingebrauchs sowie des Betre-
tensrechts der „freien Natur“ unentgeltlich erlaubt. Die Gewährleistung des Naturgenusses beinhaltet aber nicht die uneinge-
schränkte Eignung für das Baden und Bewegen in der freien Natur. Dies gilt auch für den Weg ins und aus dem Wasser.  

Sicherheitshinweise

Die Benutzung des Geländes sowie das Baden erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte seien Sie deshalb besonders vorsichtig.

Im Notfall alarmieren Sie die Rettungskräfte und wählen Sie die Notrufnummer „112“. Rettungsstationen mit 
Schwimmreifen befinden sich am Ufer.

Keine Badeaufsicht!                      Kein Bademeister!                      Keine Wasserwacht!                      NO SURVEILLANCE!

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Andere!


